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▪ Überblick über das Beteiligungsverfahren

▪ Auswertung des Beteiligungsverfahrens:

▪ Allgemeine Punkte / Belange

▪ Gebietsbezogene Änderungen

▪ Zusammenfassung

▪ Ausblick zweites Beteiligungsverfahren

▪ Beschlussvorschlag und Diskussion
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Agenda

Bericht über das erste Beteiligungsverfahren
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▪ Zeitraum: vom 09. April bis 06. Juni 2025 durchgeführt

▪ Auswertung: von Mai bis Oktober

▪ Anzahl der Stellungnahmen: 625, davon

▪ Kommunen: ca. 12 %

▪ TOEBs: ca. 9 %

▪ Öffentlichkeit: ca. 79 % 

4 

Überblick über das Beteiligungsverfahren

Übersicht über Rücklauf

▪ Hauptthemen / Spannungsfelder im Beteiligungsverfahren

u. a. Trinkwasserschutz, Siedlungsabstände, „Überlastung“ durch zu viel Fläche / VRG in den 

Kommunen, Wirtschaft, Infrastruktur, Naturschutz, Landschaftsbild, Tourismus, 

Forstwirtschaft / Wald, Denkmalschutz
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Überblick über das Beteiligungsverfahren

Vorschlag nach Auswertung

VRG-Kulisse nach 

Auswertung

Beteiligungsverfahren

VRG Windenergie 

VBG Windenergie 

Entfallenes VRG 

− Rücknahmen:   8 VRG  

− Verkleinerungen:   22 VRG  

− Erweiterungen:   3 VRG  

− Hinzunahmen:   2 VRG

− 1 VBG

Insgesamt: 138 VRG / 1 VBG 

  ca. 1,79 % der 

  Regionsfläche
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Einwendungen zur Gesamtkonzeption

▪ Keine konkrete Anlagenplanung, keine Berücksichtigung konkreter Vereinbarungen

▪ Berücksichtigung der kompletten Region nach einheitlichen Mindestanforderungen

Änderung ggü. 10. + 17. Fortschreibung

▪ Abwägungsbelange zugunsten einer verstärkten Nutzung der Windenergie verschoben

▪ 17. Fortschreibung: Grundlage Flächenkulisse der Bayer. Staatsforsten,

16. Fortschreibung: regionsweit einheitliches Vorgehen
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Auswertung des Beteiligungsverfahrens

Allgemeines / Gesamtkonzept
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Einschränkung der gemeindlichen Planungshoheit,

Nutzungs- / Planungseinschränkung im Umfeld von VRG durch Festlegung 7.2.4,

Bemängelung der Zielqualität von 7.2.4

▪ RPV als Träger der kommunal verfassten Regionalplanung; Verpflichtung zur Ausweisung von 

VRG Windenergie zu erfüllen

▪ Eingriffe in überörtliche Planungen in diesem Rahmen
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Kommunale Planungshoheit

Auswertung des Beteiligungsverfahrens

Vorschlag: 

Änderung 

VO-Text

▪ Frage der ausreichenden Bestimmtheit eines Ziels, Bemängelung nachvollziehbar

▪ Jedoch sollte Belang der Rücksichtnahme für andere Planungen sichtbar sein, Erhaltung 

Gesamtkonzept

▪ Beibehaltung von 7.2.4, jedoch Anpassung als Grundsatz statt Ziel (Abwägung 

zugänglich)
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Geringe pauschalisierte Abstände zu Siedlungen / Wohnnutzung, Abstand von 800 m für jegliche 

Wohnbebauung

▪ Werte bezogen auf Referenzenergieanlage (BauGB, immissionsschutzrechtlichen Grenzwerte 

der TA-Lärm, BImSchG)

▪ Pauschale Erhöhungen von Siedlungsabständen: Spielraum aufgrund der Siedlungsstruktur 

gering

Betroffenheiten durch VRG im Gemeindegebiet / Umfassung

▪ Unterschiede in der Betroffenheit der Gemeinden regionsweit unvermeidbar

▪ Mindestanforderungen gem. § 249 Abs. 10 BauGB; Betrachtung der Umfassung darüber hinaus:

▪ Größtenteils nach anerkannten Maßstäben bereits auf Regionalplanebene ausgeschlossen.

▪ Allenfalls im Ausnahmefall könnten einzelne WEA im Zuge eines Genehmigungsverfahrens 

unzulässig sein.

▪ Im Einzelfall: Vorschläge für Gebietsänderungen z. B. Flächenzuschnitte

Siedlungsentwicklung

▪ Berücksichtigung hinreichend konkreter Entwicklungs- und Planungsvorstellungen der 

Gemeinden auf regionalplanerischer Ebene → Zuschnitte
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Auswertung des Beteiligungsverfahrens

Wohnnutzung und Siedlungsabstände
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Belang Trinkwasserschutz, Überschneidung mit WSG

▪ Überlagerung mit Schutzzone III grundsätzlich möglich

nur in Ausnahmefällen: keine Überlagerung auf Regionalplanebene nach fachbehördlicher 

Bewertung – vgl. gebietsbezogene Berücksichtigung

▪ Geplante Neuausweisungen von Schutzzonen II: konkret abgrenzbare Ausweisungen 

berücksichtigt

Abrieb durch Rotorblätter

▪ Rückmeldung des Landesamts für Umwelt: derzeit keine wiss. Erkenntnisse zu 

Gesundheitsgefahren oder Beeinträchtigungen des Eigentums durch Kontamination ersichtlich

▪ Aufnahme in Umweltbericht
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Auswertung des Beteiligungsverfahrens

Wasser und Boden
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Auswertung des Beteiligungsverfahrens

Weitere wichtige vorgebrachte Belange

Waldstandorte, Naturschutz einschließlich Artenschutz, Landschaftsbild, Tourismus, 

Erholungsnutzung, Denkmalschutz

▪ Belange Teil der Gesamtabwägung

▪ Soweit erforderlich Anpassungen im Umweltbericht, u. a.

▪ waldspezifische Hinweise

▪ Arthinweise und Minderungsmaßnahmen

Berücksichtigung von Kiesabbau

▪ WEA-Nutzung nach Abbau nicht ausgeschlossen

▪ Bestandsschutz des genehmigten Kiesabbaus gegenüber Windenergienutzung

→ Aufnahme eines Hinweises in die Begründung zur Verordnung

▪ Berücksichtigung von gemeindlichen Konzentrationszonen

Luftrechtliche Belange (Hindernisbegrenzungsflächen, Platzrunden; Ballonstartplatz)

▪ in gebietsbezogene Bewertung eingeflossen, weitere Bewertung von Betroffenheiten i.d.R. erst im 

Genehmigungsverfahren

→ Aufnahme eines Hinweises in die Begründung zur Verordnung

▪ Bestandsschutz genehmigter Nutzungen 

→ Aufnahme eines Hinweises in die Begründung zur Verordnung
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Gebietsbezogene Änderungen

Kommunale Planungen – W105, W128, W132 

Flächendarstellung soll

entfallen

Gemeinden Nußdorf und Seeon-Seebruck:

Insbesondere Berücksichtigung kommunaler Konzentrationsplanungen 

für Kiesabbau.

Vorschlag: Verkleinerung von W105, W128, W132. 
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Gebietsbezogene Änderungen

Kommunale Planungen – W49, W107

Flächendarstellung soll

entfallen

Gemeinde Aschau a.Inn:

Insbesondere Berücksichtigung der Erweiterung dortiger 

Industrieflächen.

Vorschlag: Rücknahme von W49.

Gemeinde Pittenhart:

Insbesondere Berücksichtigung der Ortsentwicklung.

Vorschlag: Verkleinerung von W107. 
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Gebietsbezogene Änderungen

Entlastung Gemeindegebiet Rattenkirchen – W43, W45

Flächendarstellung soll

entfallen

Insbesondere Entlastung der Gemeinde Rattenkirchen aufgrund einer 

vergleichsweise starken Betroffenheit.

Vorschlag: Rücknahme von W43. Verkleinerung von W45. 
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Gebietsbezogene Änderungen

Entlastung Gemeindegebiet Babensham – W86, W87

Flächendarstellung soll

entfallen

Insbesondere Entlastung der Gemeinde Babensham aufgrund einer 

vergleichsweise starken Betroffenheit und naturschutzfachlicher 

Belange.

Vorschlag: Rücknahme von W86. Rücknahme von W87.
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Gebietsbezogene Änderungen

Entlastung Gemeindegebiet Pfaffing – W82 

Flächendarstellung soll

entfallen

Insbesondere Entlastung der Gemeinde Pfaffing aufgrund einer 

vergleichsweise starken Betroffenheit.

Vorschlag: Verkleinerung von W82. 
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Gebietsbezogene Änderungen

Bergrechtliche Belange – W66, W68, W69 sowie W29, W37, W114, W119

Redaktionelle Klarstellung zum Abwägungsbericht:

• Berichtigung des Gebietsnamens (W66 > W68/W69)

Flächendarstellung soll

entfallen

Insbesondere Berücksichtigung der Betriebsanlagen 

des Erdgasspeichers Bierwang sowie von 

Altbohrlöchern.

Vorschlag: Verkleinerung von W66, W68, W69.

Berücksichtigung eines Abstandspuffer von 80 m zu 

weiteren Altbohrlöchern. 

Vorschlag: Verkleinerung von W29, W37, W114, 

W119.
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Gebietsbezogene Änderungen

Belange des Trinkwasserschutzes – W67, W120, W114

Flächendarstellung soll entfallen

Insbesondere Berücksichtigung des WSG III.

Vorschlag: Verkleinerung von W67. 

Insbesondere Berücksichtigung des WSG III und 

Neuabgrenzungen WSG II.

Vorschlag: Verkleinerung von W120. 

Berücksichtigung einer Brunnenplanung.

Vorschlag: Verkleinerung von W114. 
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Gebietsbezogene Änderungen

Änderungen Tekturkarte – W35, W36, W37 (Mühldorfer Hart)

Berücksichtigung insbesondere der 

wasserwirtschaftlichen und denkmalfachlichen 

Belange.

Vorschlag: Rücknahme W37 und 

Verkleinerung der Gebiete W35 und W36. 

Beschlussvorschlag der 

Sitzungsunterlagen

Teilbereich 2

WSG

Teilbereich 1

Vorschlag für W36 – Änderung Beschlussvorschlag:

Verbleib weiterer Teilbereiche als VRG Windenergie im 

Entwurf

▪ Teilbereich 1: Änderung des Abwägungsvorschlags

▪ Teilbereich 2: erneute Prüfung und Bewertung im 

zweiten Beteiligungsverfahren
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Gebietsbezogene Änderungen

Naturschutzfachliche Belange – W13

Flächendarstellung soll entfallen

Insbesondere Berücksichtigung naturschutzfachlicher Belange.

Vorschlag: Verkleinerung von W13.
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Gebietsbezogene Änderungen

Verkehrliche Belange – W41

Flächendarstellung soll

entfallen

Berücksichtigung der Bundesstraßenplanung B15neu nach 

Bundesverkehrswegeplan 2030 und nach Regionalplan 18.

Vorschlag: Verkleinerung von W41.
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Übersicht Altöttinger und Burghauser Forst

Auswertung des Beteiligungsverfahrens

Flächendarstellung soll

entfallen

Vorbehaltsgebiet für 

Windenergieanlagen
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Entlastung Gemeinde Emmerting – W25, W28, W29

Gebietsbezogene Änderungen

Insbesondere Entlastung der Gemeinde Emmerting 

aufgrund einer vergleichsweise starken Betroffenheit.

Vorschlag: Verkleinerung von W25, W28, W29.
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Entlastung des Markt Marktl – W24, W25, W28

Gebietsbezogene Änderungen

Insbesondere Entlastung des Markt Marktl (Schützing) aufgrund einer 

vergleichsweise starken Betroffenheit.

Vorschlag: Verkleinerung von W24, W25, W28.
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Kommunale / lokale Entwicklungsvorstellungen – W29

Gebietsbezogene Änderungen

Insbesondere Berücksichtigung der Erweiterung von Industrieflächen.

Vorschlag: Verkleinerung von W29.
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Wasserwirtschaftliche Belange – W28

Gebietsbezogene Änderungen

Berücksichtigung wasserwirtschaftlicher Belange

(Neuabgrenzung WSG II).

Vorschlag: Verkleinerung von W28.

Zwischenzeitlich: Schutzgebietsvorschlag aus dem Antrag zur 

Neuausweisung des WSG für die Brunnen Neuötting liegt vor 

→ leichte Abweichung zur im Beteiligungsverfahren vorgelegten 

Karte.

Vorschlag: Einarbeitung des neuen Schutzgebietsumfangs in die 

Verfahrensunterlagen für das erneute Beteiligungsverfahren.

→ Beschlussvorschlag mit Maßgabe
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Energiewirtschaftliche Belange – W147 (bisher als VRG W24)

Gebietsbezogene Änderungen

▪ Projekt Netzausbau: Umspannwerk mit 380-kV-Neubau 

Energiewende-Leitung ChemDelta (TenneT)

▪ Insbesondere Berücksichtigung windwirtschaftlicher und 

energiewirtschaftlicher Belange

▪ Projektumgriff (Varianten) noch offen

→ Ausweisung als Vorbehaltsgebiet für Windenergieanlagen

Vorbehaltsgebiet

▪ Vereinbarkeit von WEA mit Grundsätzen der Raumordnung

▪ Besonderes Gewicht bei Abwägung mit konkurrierenden 

raumbedeutsamen Nutzungen

▪ Keine Anrechnung auf das Flächenziel

▪ U. a. keine Privilegierung von WEA nach § 35 Abs. 1 BauGB 

mehr nach Erreichen des Flächenziels; keine Verfahrens-

erleichterung nach § 6 Abs. 1 WindBG (Ausnahme Altfälle)

Quelle: 

https://www.tennet.

eu/de/projekte/ene

rgiewende-leitung-

chemdelta

Vorbehaltsgebiet für 

Windenergieanlagen
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Berücksichtigung Kleingartenanlage – W27

Gebietsbezogene Änderungen

Insbesondere Berücksichtigung einer bestehenden Kleingartenanlage.

Vorschlag: Verkleinerung von W27.
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Auswertung des Beteiligungsverfahrens

Vorranggebiete im Alpenraum

▪ RPV-Entscheidung, den Alpenraum einzubeziehen

▪ Berücksichtigung des Alpenraums insb. für Landkreis BGL 

relevant

▪ Abschätzung Erschließungsvoraussetzungen, 

Hangneigung und ausreichende Flächengröße im 

regionalplanerischen Maßstab 

▪ Bewusstsein für die Sensibilität des Alpenraums

▪ Flächenvorschlag für VRG beschränkt sich auf wenige 

Bereiche des Alpenbogens
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Gebietsbezogene Änderungen

Rücknahme Alpenflächen – W142, W143, W144

Flächendarstellung soll

entfallen

Berücksichtigung der Summe der betroffenen Belange, insbesondere Natur- 

und Artenschutz, Alpenplan Zone B, Wohnnutzung, Luftverkehr, Waldfunktionen

Vorschlag: Rücknahme von W143, W144 (Lkr RO) und W142 (Lkr TS).
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Insbesondere Berücksichtigung kommunaler Interessen, das Gebiet 

W139 in nördliche Richtung zu erweitern.

Vorschlag: Erweiterung von W139 auf Flächenanteile aus der 

Suchraumkulisse.
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Gebietsbezogene Änderungen

Erweiterungen – W32, W33 (Polling / Tüßling), W139 (Teisendorf)

Flächendarstellung soll

hinzukommen

Insbesondere Berücksichtigung einer nicht mehr bestehenden 

Wohnnutzung im Außenbereich.

Vorschlag: Erweiterung von W32 und W33.
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Bestehende Gebiete aus der 10. Fortschreibung:

Berücksichtigung windwirtschaftlicher Interessen, neuer Erkenntnisse 

zur Windhöffigkeit für W145.

Vorschlag: Wiederaufnahme der Gebiete als W145 und W146.
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Gebietsbezogene Änderungen

Wiederaufnahmen – W145 (Bruckmühl / Tuntenhausen), W146 (Tuntenhausen)

Flächendarstellung soll

hinzukommen

Redaktionelle Klarstellung zur Tekturkarte:

• Berichtigung des Gebietsnamens (W25 > W145)
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Zusammenfassung

Tekturkarte

Vorschlag nach Auswertung

− Rücknahmen:   8 VRG  

− Verkleinerungen:  22 VRG  

− Erweiterungen:   3 VRG  

− Hinzunahmen:   2 VRG

− 1 VBG

− Insgesamt:  138 VRG / 1 VBG 
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Zusammenfassung

Vom Suchraum bis zum Entwurf nach dem ersten Beteiligungsverfahren

*Werte bezogen auf die Regionsfläche

erste Suchraumkulisse: ca. 4,6 %

Weiterentwicklung zur 

konsolidierten 

Suchraumkulisse:

ca. 3 %

Fortschreibungsentwurf 

(Gesamtkonzept):

ca. 1,94 % (1. Beteiligungsverfahren)

nach Auswertung ca. 1,79 % 
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Zusammenfassung

Konsolidierte Suchraumkulisse
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Zusammenfassung

Vorschlag nach Auswertung des ersten Beteiligungsverfahrens
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Zusammenfassung

Änderungen der Verfahrensunterlagen
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Arbeitsprozess

Q2 / Q3 2025PA, 12.03.2025

Suchräume und 

Vorabprüfungen
Gesamtkonzept und 

Vorschlag für VRG 

Windenergie

Förmlicher 

Beschluss über 

Entwurf + 

Einleitung 

Beteiligungs-

verfahren

Auswertung

PA, 25.11.2025

Beschluss-

fassung über 

Fortschreibung

  

Q1 2026

Beteiligungs-

verfahren

Beschluss über 

Änderungen + 

erneutes 

Beteiligungs-

verfahren

Einleitung erneutes 

Beteiligungs-

verfahren

In-Kraft-

Treten

  

Verbindlich-

erklärung

  

PA, ab Q3 

2026
ab Q4 2026

Ausblick

Beschluss 

Fortschreibung

PA, 10.11.2022

Auswertung

Ggf. erneute Anpassung 

der Unterlagen

Feststellung zu 

Flächenziel
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Beschlussvorschlag

Die Auswertung des Beteiligungsverfahrens wird zustimmend zur Kenntnis genommen.

Der Planungsausschuss beschließt, auf Grundlage des überarbeiteten Entwurfs ein 

erneutes Beteiligungsverfahren zu den Änderungen für die 16. Fortschreibung des 

Regionalplans Südostoberbayern Kapitel B V 7 Energieversorgung – Windenergie 

einzuleiten. 

Folgende Maßgaben sind hierbei zu berücksichtigen: 

- W28: Anpassung an den Schutzgebietsvorschlag aus dem Antrag zur Neuausweisung 

des Wasserschutzgebiets für die Brunnen Neuötting (Schreiben LRA AÖ v. 21.10.2025)

- W36: Verbleib weiterer Teilbereiche als VRG Windenergie (vgl. Karte dieser 

Präsentation)

- …
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